
Kanton Appenzell Innerrhoden  640.010

Version 1. Lesung Grosser Rat

Grossratsbeschluss zur Revision der 
Steuerverordnung
(StV)

Änderung vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (GS Nummern)

Neu: –
Geändert: 640.010
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat,

in Revision der Steuerverordnung vom 20. November 2000 (StV),

beschliesst:

I.

Änderung Steuerverordnung (StV) vom 20. November 2000:

Art.  7 Abs. 3 (geändert)

3 Bei der Überführung von Bestandteilen des Geschäftsvermögens in das 
Privatvermögen gilt der tatsächliche Verkehrswert als massgebender Über-
führungswert. Bei Liegenschaften gilt der amtliche Verkehrswert als Basis-
wert.  Bei  gewerblich  genutzten  Liegenschaften  wird  auf  den  amtlich  ge-
schätzten Verkehrswert, bei Wohnliegenschaften auf den um 15% erhöhten 
amtlich geschätzten Verkehrswert abgestellt. Fehlt eine aktuelle Schätzung, 
kann vom Eigentümer oder von der Steuerbehörde eine Neuschätzung ver-
langt werden.

II.

Keine Fremdänderungen.

1



640.010 Kanton Appenzell Innerrhoden

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
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